
Bescheinigung

Ich, der unterzeichnete  Notar  Dr. Ulrich  Temme  mit  dem Amtssitz  in Düsseldorf,
bescheinige  hiermit,  dass die geänderten  Bestimmungen  der Satzung  mit  dem Be-
schluss  vom  15. Juni  2023 über  die Änderung  der Satzung  und die unveränderten
Bestimmungen  mit  dem zuletzt  zum Handelsregister  eingereichten  vollständigen
Wortlaut  der Satzung  übereinstimmt.

Düsseldorf,  den 15. Juni  2023

gez. Dr.  Temme L.S.

Dr.  Ulrich  Temme,  Notar



Satzung

der

xrx'VTSEAG

NL AINgerrneäxte  BestNmntungen

§ ! Firaiia,  Sitz  und  Gesebäftsjabr

(l)  Die  Aktieiigeselischaft  führt  die Firma

ITIVISB  AG,

(2)  Sie  hat  ihren  Sitz  in Düsseidorf,

(3) Das Gesebäftqia]ir ist das Kalenderjahr.

(4) Die Dauer der Gesellsehaft ist unbestimmt.

§ 2 Gegenstand  des Unternehxnens

(1) Gegenstand des Unterneiuriens  sind die Eiitwicklung,  der Vertrieb,  die Installa-

tion und Pflege voti Software, der Betrieb  von Software für Dritte, der Betrieb
einer Werbeagentur, die Erbringung  von Beratungs-  und anderen Dienstleistun-
ger», insbesondere auf den Ge'bieten der Datenapp]ikationen  flir  drahtlose Kom-
mutüikatioxtstechniken, sowie die Eifövicklung,  Bereitstei]ung  ruid der Vertrieb
von Kommunikations-,  Internet-,  Mobile-  und Multimediadienstieisttmgen  ailer
Art.

(2) Die Gesellschaft  ist zu allen Iviaßnahmen und Geschäften bereehtigt, die unrnit-
telbar oder mittelbar  geeignet sind, dein Gegeiistan.d des Unterneiimens  zu die-
nen, Sie ist i.nsbesondere berechtigt,  iin In- und Ausiand Zweigniederlassungen
zu. erriehten, sowie and.ere Utterne!imen  im In- und Ausland zu gründen, zu er-
werben und sicli an ihnen zu beteiligen,



§ 3 Beka'nntuuaehucxgevx

I)ie  Gese.llseliaft  veröff'entlicht  ilire  Bekaitntmaelicinger'i  im elektronischen  Bundesan-
zeiger  sovvie auf  ibrer f-irmeneigenen  Web-Site,  wobei. es fü.r die Bekanntniae.liunge.n,
c'!ie nacli  Gesetz und/ocier Satzung in den GeselIscliaffübIätt.ern  veröffentiieht  werdex.t

müssen (Pf1ie]-'itbekanntinaeht.mgen), nur arif  die V'eröffentlichung  im elektroy-iischen
Bundesanzeiger  ai'ikommt.

XX. Gruixdkapital  und  AktNen

§ 4 Höbe  urxd Einteilung  des GrundkapNta}s,  Aktienurkunden

(I)  DasGrundkapitalbeträgtEUR9.848.209(inWorten:EuroneunMi1lionenacht-

liundertvierundaclitzigtausendzweihundeitrieun).

(2)  Bs ist eirigeteilt  in 9,848.209  Stückaktiex.i olxne Nennbetrag.

(3)  Der Ansprucii  des Aktionärs  atif  Verbriefung  seixies Anteiis  ist ausgeschiossen.
Die Geseliseliaft  ist berechtigt,  Urkunden  über einzelne Aktien  (Einzelurkun-
den) oder über mehrere Aktien  (Sammelurkunden)  auszustellen. Ebenso ist de.r
Ansprucb  des Aktionärs  aufAusgabe  voiü Gewini"ianteii-  undEmeuertutgssc]iei-
nen atisgesehlossen.

(4) Die  Akti.en  I.auteri auf  dcn tnhaber. Die  Aktien  sind in den Handel  im Seale Seg-
ment, eixiem Teiibereicli  des Open Market  (Freiverkehr)  an der Fra'nkfurter
Wertpapierbörse,  einbezogen;  sie können  sta.ttdessen aucii in den Handel  in ei-
nem atyderen Teilbereicb  des Open Market  (Freiverkely)  an der Frankfurter
We.ttpapierbörse  oder in den Handel  ax'i einem regulierte-ii  Markt  einer inIändi-
schen Börse einbezogen  werden,

(5) Die For'in der Aktiemtrkunden  und der Gesvimianteil-  xind Hrneuerungssdqeine
setzt der Vorstand  mit  Zustimrtuuig  des Aufsicl':iisrates  fest.

(6) Bei Kapitalerhöhungen kann die Gewirtnbereclitiguiig  neuer Aktien  abweiehend
VOI] § 60 Abs. 2 AktG  bestinmit  tverden.

(7)  aufgehoben

(8) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zurn 16, Deze.mber  2026 das Grundkapital  der
Gesellschaft mif Zustirnrtqttng  des Aufsichtsrats  durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bar- oder Sacbeinlagen ei.tu"iial oder mehrmals  um bis zu insgesamt  EUR
4.924.104,00 zu efööben (Gene1au'nigtes Kapital 202t). Der Vorsta'nd istiedocli
bereehtigt, i'nit Zustinunung des Au[sicl"itsrats  Spitz,enbeträge  voti  dem
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Be.zugsreclütderAktionäre  auszunei.xn'ien, Feriierkann  cierVorstand init  Zustirn-
rnung des Aufsiehtsrats das Bezi.xgsreel'it  derAktionäre  irisgesam(: arisse1i1ieJ-3en,
um ciie neuen Aktien der Gesellschaft Dritten  gegeri  SacheinIlage im Rahmen
von Unternehmenszusammenscltl.Cissen oder im Rahmen des Erwerbs yon  Un-
ternelunen, [Jn.ternehmensteile.n oder Beteiligtui.gen  an Unternehrnen  (ein-
sehließiich  der Efööhung bestehenden Anteilsbcsitzes),  oder anderen mit  eit'iem
solclieri Erwerbsvorliaben im Zisammenliang  stehenden einlagefähigen Wüt-
sclia.ftsgütern, einsehIießJieii Forderungen gegen ciie GeseIlscha'ft, anbiet.en zt't
können, oder um die neuen Aktie'n der Geseliseiiaft  außeföalb solföer  Erwerbs-
vorhaben Dritten  oder Aktioii*en  gegen Sacheinlage in'i Rahmen der Rückfüli-
rung von der Gesellsehaft gewährten Daialehen oder der Befriedigung  sonstige.r
Verbindlichkeiten  der Geseilseliaft  durch Fordercuygserwerb sowie im Rahmen
des Erwerbs sonstiger einlagefl'liiger  Wirtschaftsgüter  anbieten zu können, Der
Ausschiuss des Bezugsrechts ist mit Zustimmung  des Aufsichts'rats auch dai»n
zulässig, wenn die Kapitalefööliung  gegell Bareiniagen  10% des zum Zeitpunkt
der Eintragung des Genelmigtexi  Kapitals  2021 in das HaxideIsregister beste-
henden Grt'tndkapitals oder-sofe.m  dieser Betrag niectriger ist - 10% des zun"i
Zeitpunkt  der Ausgabe der neuen Aktiexi bestehenden Grundkapitals  niclit  über-
steigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis der be.reits börsengehandeiten
Aktien zutn Zeitpunktder eitdgültigen  Festlegung des Ausgabepreises durc'h den
Vorstaiidi"xiclit  wesentlich rinterschreitet  (§ 203 Abs. I i,V.m. § 186 Abs, 3 Satz
4 AktG). Sofern während der Laufzeit  des Genehmigten Kapitais 2021 von  an-
deren Errnäclttigungeii zur Ausgabe oder zur Veräut3erung von Aktien  der Ge-
seiischaft oder zur Ausgabe von Rechten, die denBezug'von  Aktien  der Geseli-
schaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten,  Gebraueh gemacbt und dabei das
Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz4 AktG  ausgeschlossen
wird, ist dies auf dic vorstehend genannte lO%-Grenze anzurechnen. Ein  Be-
zugsrechtsausschIuss ist scIüiie.ßlieh au.ch daxin zuIässig, soweit dieser dazu
dient, Inhaberyü von Optioiüssföuidverschreibungen  oder GIäubigern von  Wan-
delschuidverschreibungen, die von der Gesellscl'xaft ausgegeben wurden oder
werden, ein Bezugsreeht auf neue Aktien  in dem Unifang  zt'i gevAbren, wie  es
ihnen naclü Ausübung der Options- oder Wandfüngsrechte  bzw. nac!i Erftillung
von Wandlungspflichten zustünde, oder neue Aktien  in dem Umfaixg zu gewäh-
ren, wie sie ihnennach Ausfibung der Options-  oder Wandlungsrechte  bzw. nacl'x
Erffll'Iung  VO1I Wandlungspfliehteii  zusiehen.

Der Vorstand istmitZustimmung des Aufsiehtsrats  ermäclitigt,  die Ei'nzelheiten
der J(apitalerhöhungen sowie die Bedingungen  der Aktienarisgabe, insbesoii-
dere denAusgabebetrag,  festzulege.n.

(9) Das Grundkapital ist um bis zu IELJR 4.287.104,00 durch Ausgabe von bis zu
4.287.104 neueri, auf dett Irföaber iaute.nden Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2.022). Das Bedino,te Kapital 2022 dient der Ge'yväl"irurig von
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Aktien  ai"i die Inliaber  von  Schuiciverscl'u'eibungen,  (i) die aufgrund der von der
I-Iau'ptversammluiig  i.aom 29. Juni 20]7  uriter  l'agesordnungspuxqkt 8 besclilos-
senen Errnäcixtigurig  bis zu ihrer  Auföebung  durch  Besehfüss d.er Hauptver-
sammlung  vom  2l,  Juni 2018 at'isgegeberi  oder garantiert  wtirden,  (ii) die attf-
grund  de'r von d.er I-I.auptversammlung  yom  21, Juni 2018 unter  Tagesordriungs-
punl=,t  9 besehIosseiien  Errnäctitigung  bis zum 20. Juni 2023 ausgegeben  oder
garan'tiert  wurden  oder (iii)  die gemäß der vorstehenden  Errnädütigung  naeh  Zif-
fer  6,2 dieser  Tagesordmixig  der Hauptversammiung  2022 ausgegebexx oder  ga-
raiitiert  werden,

Die  Ausgabe  der neuen Aktien  erfolgt  zu dem nacli  Maßgabe  der jeweiiigen
Ermäelitigung  jewei'ls  festzulegenden  Wandlungs-  oder Optionspreis.  Die  be-
dingte  Kapit.aIerhöhung  ist nur insoweit:  durchzufüliren,  wie,  jeweils  ganz  oder
tei.lweise,  voit  Wandlungs-  oder  O'ptionsreehteri  aus Schuidverschreiburtgen  ge-
mäß der jeweiiigen  Ermächtigung  Gebraueli  geinacht  wird  und/oder  ";!Vand-
lungspflichteii  aus solchen  Scliuldverschreibungen  erfülltwerdenund  soweit  die
Wandlungs-  oder Optionsreehte  bzw. Waxidlungspflieliten  jeweils  niföt  «tureli
eigt'ne  Aktiert,  durch  Aktien  aus genel"imigtem  Kapitai  und/oder  einer  ande,ren
börsennotierten  Geselischatt  bedient  werden,

Der Vorstand  ist ertnächtigt,  die weiteren  Einzeiheiten  d.er Durcliführung  der
bedNxigten Kapitalerhölüung  festzusetzen.

(IO) [absiehtlich  freigehaiten]

(l1)  Das Grundkapital  ist um bis zu EUR  500.000,00  durch  Ausgabe  von bis zu
Stüek  500.000  auf  den Inhaber  lautende  S'tückaktien  bedingt  erhöht  (Bedingtes
Kapital  VIII).  Die  bedingte  Kapitalerböhung  dient  ausschließlifö  der Gewäh-
rung  von Rechten  an die Ixföaber  von  Aktienoptionsrecl'iten  aus dem Aktienop-
tionsprogramm  VIII,  zu deren  Ausgabe  der Vorstand  bzw. bei einer  Optionsaus-
gabe an Mitgiieder  des Vorstands,  derAufsiclitsrat  iri derZeit  bis zum  8. August
2027  (einsehiießlicli)  mit  Beschuss  der Hauptversammlung  vom  9. August  2022
gemäJ3 vorstehender  Ziffer  5.2 errnächtigtsvurde.  Die  bedingte  Kapitalefööliung
svird  riur insotveit  durcligeftihrt,  tvie  die Inliaber  yOIl Aktienoptionsrechten,  die
aufgrund der Erräcliti@ing  der Hauptversarnmlurtg  vom  9. August  2022 ge-
tvährt  wurden,  diese Aktienoptionsrechte  ausüben  und die Gesellsehaft  die Ak-
tienoptionsrechte  nicht  durch  Liefert'ing  eigener  Aktien  oder durch  Barzahiung
erfüllt.

Die neuen Aktien netunen vom Begirui des GescMftsjahre.s am Gevvinn teil  fiir
das zum. Zeitpunkt der Ausg,abe der neuen Aktien  noeh kein  Beschluss  der
Haupt.versammlung über die Vei"wendung  des Bilanzgetvinns  gefasst  vvorden
ist,



Der Vcirstarici ist erm{icbtigt,  ctie tveiteren Eixa'iz,eli'ieiten der Durehfülauaung cier
bedir"igten Kapi'talerhö]itmg festzufegen, es sei denn, es sollen Aktieiiopations-
rechte buid Aktien  an Mitglieder  des Vorsta.'mls der Gesellsclibitt ausgegeben
i,verden; in diesem Fall iegt der Aufsiel"itsrat die weiteren Eiiizellieiten  d.er
Durchf?förung der bedingten Kapitalefööiiung  fest.. Der Aufsiehtsrat  ist ermäch-
tigt, die Fassung der Satzung ei'itsprechend dem Um'.(:ang der Kapitaierlföhung
aus dem Bedingten Kapital  VIII  zu ändern,

(12) DasGrundkapita1istumbiszuEURl37.000bedixigtet'höht(BedingtesKapital

VII).  Das Bedingte Kapital  VII  dient der Erfüilung  von Bezugsrechten, die an
Mitglieder  des Vorstands und Arbeitnehmer  cier GeseIlseliafl sowie Mitglieder
von Geschäftsführungen  und Arbeiföehnier  von im Verhältnis  zur Gesellsehaft
abMngig  verb'undei"ien Unternehnien  im Siruie von §§ i5, 17 AktG  nach Maß-
gabe derBesclilüsse  der Hauptversammlung  vom 28. Juni 20I2,  VO1Tl 27. August
2015, VO1]I 9, Juni 2016, yom 21. Juni 2018, vorn 25. Juni 2019 und vom  17,
Dezember 2021 ausgegeben vverden. Die bedingte  Kapitalerliöhung  wird  nur  in-
soweit durcligefitbrt,  wie die Inliaber der ayisgegebenen Bezugsrechte ilu' Be-
zugsreeht ausüben. Die neuen Aktien  nehmen vom Beginn des GescMftsjal"ircs,
fur das zum Zeitpuixkt der Ausgabe noöii keüi Beschluss der I-Iauptversarmnlung
über die Gewinnverwendung  gefasst wurde,  am Gewiiui.  teil.

INN. Vorstand

§ 5 Zusanuuensetzung

Der Vorstand  der Gesellschaft  bestelit atts einer oder mehrerer Personen. Die Zahl der
Mitglieder  des Vorstands bestönt  der Aufsichtsrat.

§ 6 Gesebäftsführung,  Vertretutxg

(l)  Der Aufsichtsrat hat festzuIegen, welföe  Arten von Gescliäften nur mit seiner
Zustimmung durch den Vorstand vorgexiommen i;yerden d'ürfen. Der A'ufsiehts-
ra.t kat':xn den Katalog zustinümungspfliehtiger  Gesehäfte jederzeit  ändern. Er
karin seine Zustimmung  allgemein  oder im. Einzeifall  erteiien.

(2) Bestebt der Vorstand aus melirerexi Personen, so vertrete.n jeweils  zvvei Vor-
standsmitglieder die Gesellsclüaft oder ein Vorstaridsmitgiied  in Gemeinsehaft
mit einem Prokuristen. Der Aufsiclitsrai  kaiain bestimmen, dass einzelrie Vor-
statvdsmi'tglieder allein zur Vertretung der Gese41schaft 'befugt sind und/oder
Reci'itsgescl'iüfte zugieich als Vertreter  eines Drittext vorne.hrnen können.
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}'vT. AufsjeNxtsrat

% 7 Zusaunnxensetzung,  ArnxfszeNt

(l)  Der  Attfsichtsra.t  besteht  aus 4 Wiitgliedern.

(2) Die Wali] der AufsieiitsratsmitgIieder  erfoigt  für die Zeit  bis zur Beendigung  der
a[=Nauptversamnfümg, die über die Entlasttng  aftir das 4. Gescliäftsjahr beschließt.
Hierbei  wird  das Geschäfts.ialir, iii dem die Wahl erfo!gt, nicht mitgereclauiet.
Die I-Iauptversamn'i1ung kaixn bei. der Wahl eine kürzere Amtszeit  bestirratmen.
Eine WiederwahI  ist möglieli.

(3)  Die Wabl des Nachfolgers  eines vor Ablauf  seitüer Amtszeit ayisgescltiedenen
Mitgiieds  erfolgt  nur fttr d.en Rest der Amtszeit  des aus,,,o-esehiedenen Mitglieds.

(4)  Bei der WEföI voxi Aufsichtsratsmitgliedem,  die von der I-Iauptversa.mmlung ge-
wähitwerden,  köruien ft!r die gleiciie  Zeit ebenso vie1eErsatzt'nitglieder  gewählt
bind die Reihenfolge  bestimmt  werderi, ii"i der sie an die Ste}lc der wäiirend  iiyer
Amtszeit  ausscheidenden.Aufsiehtsratsmitg1ieder  der AnteiIseigrter  für die  rest-
liciie  Anitsdatrer  treten.

(5) Jedes Mitglied  uitd Ersatzmitglied  des Auf.'sichtsrats kann sein Amt  dureli eine
an den Vorsitzenden  des Aufsiclitsrates  und den Vorstand zu richtende sehrift-
liche Erklärung  unter Einhaltung  einer Frist  von zwei Wochen niederlegen,

§ 8 Vorsitzender  und  StelNvertreter

(1.) Der Aufsifötsrat wählt in der ersten 8itzung nach seirier Walül aus seiner Mitte
ei.nen Vorsitzenden und einen oder mehrere Steilvertreter  für die Dauer der
Anttszeit  im Aufsiclitsrat.

(2) Die Wahl ist unverzügIich zu wiedeföolen,  sobald sidq eiites dieser Ät'nter erle-
digt.

§ 9 Ejxiberufung  und Besehlussfassung

(1) Die Sit.zungeiv des Aufsichtsrates vt?erc'ien d.rrch c'len Vorsitzenden,  im FalIe sei-
ner Verbinderung dureh seinen Steliveitreter,  mündlie.h, femmündiicl'x, sehrift-
iieh, per Telefax, teiegrafiscli oder per e-mail unte'r Angabe der Tagesordnung
mit eine'r Frist VOI1 zwei Woclüe'i.'i eitföerufen.  Bei der Bereel'iriung der Frist  syer-
den der Tag, an dem düe Eittlaciung abgegeben wird,  und der Tag, de.r Sit.zung
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nicht  m.itgerecitnet,  I1] dringenclen  Fällen  kann der Vorsitzei"ide  die Frist  abkür-
Ze1].

(2)  Der.Aufsielitsrat  ist. beschlussfiihig,  weiin  mindestens  drei Mitglieder  an der Be-
sclilussf"assutxg  teilr'iei-inieri.. Abwesencie  kzfitgliecier  können  aucii  dadureli  an der
Besehlussfasstutg  teilnelimeii,  da.ss sie eine scliri.ftliehc  Stimmenabgabe  über-
reie]ien.  Ein  Mitglied  ninüüit  aucli  dann aIl c]er Besclilussfassung  teil,  wen'n es
sieh der Stimme  enthält.

(3)  Beseiilüsse  bedürfen  eier Meliföeit  der Mitgtieder  cles Aufsiebtsrats,  Bei  der er-
neuten  Abstim'inung  über den Besfölussgegenstand  stehen dem Vorsitzenden
bei Stimmengleichheit  zwei  Stimmen  zu.

(4)  Besciülüsse  des Atifsielitsrates  werden  gru.ndsätzlicb  ixi Präsenzsitzungen  ge-
fasst. Der  Aufsichtsrat  kann auch außeföatb  VO1I Sitzungen  scliriftlich,  telegra-
fiscly, fernmÜiidlicli,  per Telefax,  Videokoiiferenz  oder per e-mail  abstimmen,
wennkein  IfvIitglied  widerspr'icht.  CJber die. For'ian der Besclilussfassu'iig  entscliei-
det der Vorsitzeiide.

(5)  Über  die Sitzungen  des Aufsifötsrates  i.st eirie Niederschrift  anzufertigen,  die
von  dem Vorsitzenden  der Sitzung  zu unterzeicl'auien  ist. Bei  Besclafüissfassungen
außerhalb  von Sitzungen  ist die Niederschrifi  yom  Vorsitzenden  des Aufsichts-
rats zu unterzeicbnen  und unyerzüglieh  allen  Mitgliedern  zuzuleiten.

(6)  Der  Vorsitzende  ist ermächtigt,  im Namen  des Aufsiehtsrats  die zur  Durchfuh-
rung  der Beselilüsse  erforderIiciien  Willenserklärungen  abzugeberi  und  an den
At'ifsichtsrat  gerichtete  Erklärungen  in. Empfang  zu nöhrnen,

(7)  Aufsichtsratssitzungen  soilen  eiru'nai  im Kaienciervierteljahr  buid müssen  zsvei-
mai iin  Kalendervierte'ijahr  stattfinden.

=§ JO Gesettäftsordnung  und  Änderung  der  Satzungsfassung

(l)  Der  Aufsichtsrat  kann sieli im Rahmen  öier gese'tzliciüeri. Vorscliriften  und der
Bestimmungen  dieser  Satzung  ei:ne Geseliäftsordnung  geben.

(2) Der Aufsiehtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung,  clie riur die Fassung  be-
treffen,  ZlI bescliließen.
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§ 1l  Vergütung

(1)  Jedes Mitglied  des Aufsichtsrats  erhält  eine feste, nach  Ablauf  des
Geschäftsjahres  zahlbare  jährliche  Vergütung  in Höhe  von  EUR  10.OOO,OO. Für
den Vorsitzenden  des Aufsichtrates  erhöht  sich diese Vergütung  auf  EUR
20.000,00.

(2)  AufsichtsratsmitBlieder,  dic den"i Aufsiclitsrat  nicl'it während eines vol1.eit Oe-
schäftsjahres artgehört liaben, er!:'taIten die Vergütung  entsprecl"ieml der Dauer
ihrer Zugehörigkeit  zun'i Aufsiclitsrat.

S'. :E[auptversaninxIung

§ 12 0rt  und Einberufung

(1) Die Hauptvcrsa.miiihmg  findet  innerlialb  der ersten acht Monatc nacii Ablauf
des Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft., ain Sitz einer Niedcrlassu:ng der
Gesellschaft  oder am Sitt: ciner deutscl"ien Weitptipierbörsc  statt.

(2)  Die Hauptversan'imlur'ig  wird  duröh den Vorständ  oder in den gesetzlicli  vorge-
schricbenen  Fällen cturcb den Aufsichtsrat  einberufen.

(3)  DieHauptversammlungist-soweitgesetzlielikeinekürzercFristzulässigist  -
mindestens dreiJ3ig Tage vor dein Tag der Ve,rsanairnlung einzuberufen.  Der 'I'ag
der Hauptversanmfüing  tmd d.er Tag der lEinberufung  sind nicht mitzureclaineii.
Die Binberufungsfrist  verlängeit  sicli  uin die Tage cter Anmcldefrist  (§ 'i3 Abs,
l).

(4)  Der  Vorstand  ist ermächtigt,  vorzusehen,  dass Hauptversammlungen,  die
innerhalb  von fünf  Jahren  nach Eintragung  dieser  Satzungsregelung  in das
Handelsregister  stattfinden,  ohne physische  Präsenz  der Aktionäre  oder ihrer
Bevollmächtigten  am Ort  der  Hauptversammlung  abgehalten  werden  (virtuelle
Hauptversammlung).  Bei  Durchführung  einer  virtuellen  Hauptversammlung
können  die Mitglieder  des Aufsichtsrats  auch im Wege  der Bild-  und
Tonübertragung  teilnehmen;  dies gilt  jedoch  nicht  fiir  den Versammlungsleiter,
sofern  dieser  ein Mitglied  des Aufsichtsrats  ist. Auf  die virtuelle
Hauptversammlung  finden  alle Regelungen  dieser  Satzung  für
Hauptversammlungen  Anwendung,  soweit  nicht  das Gesetz  zwingend  etwas
anderes  vorsieht  oder  in dieser  Satzung  ausdicklich  etwas  anderes  bestimmt
ist.

§ 13 Reel'xt zur Teilnahn'ae an der  Hauptversanunlung  und Ausübung  des
Stimnireelites

(1) 7ur Teilnahrne an der I-'lauptversainn'ihmg und zur Ausübung  des Stiiinrectits
sind nur die Aktionäre bcreclttigt, die sich unfer Einiialtung  der gesetzlichen
Frist bei der Gesellscl"iafl oder ciiier  in der Einberufung  bezeichnetcn  S'teile in
Textrorm in deutseher oder engliseher  Spractie anme?den,

(2) T)ie Akt.ioxxäre habeiü dartiber hinacis ilire Bercchtigung  zur Teilnahme  an der
Hauptversa:mmlung ttnd zur Ausübung des Stiminreclits  n;ichzutveisen.  Da:xu ist
ein in Textform in deutscher oder ei"iglischer Sprache erste]lter  bcsondcrer  Nach-
weis des Anteiisbesitzes durch das depc+ttul'irende Iiüstifüt erforderlich.  Für deri
Zeitpunkt, auf den sicl"i der Nachweis bezichen  muss, urfö dessen Vorlage  finden



c'iie für börsennotierte  Gesellse)iaften  geltendei"i gesetzlichen Fristen entspre-
eliexicie Anwendung.

(3:) Das St.iimnreelit  karün ctureh Bevo}lrnäichtigte  ausgeübt 'yverden. Fü.r die Ertei-
lung der Vofünacht,  ihren Wic!errcif  und. den Naehweis  der Beyollrnäehtiguiig
gegenüber  der Gesellsctxaft  gel'ten die gesetzlichen  Bestimmungen,  Soweit  das
Gesetz nie'ht zvvingeiid  eine strengere  Form verlangt,  genügt die Textfotm.  Der
Vorstand  ist ermächtigt,  in cier Einberufung  Forxnerleicl':iterungen  oder -  soweit
gesetzlieh  zulässig-erseliwerexide  Formerfordernisse  ftir  die BrteiLung,  den Wi-
derruf  einer Vollmacht  und denNachweis  der Bevo11mt4chtigung gegenüber  der
Gesellseha.ft. sowie Eirizellieite:n  zum Inhalt. t'ind Verfaliren  vorzusehexi,  § i35
AktG  bieibt  unberülu't.  Die Wahrn.ehmting  durch  den von der Gese]lseliaft  be-
naimten  Stintmreclitsvertreter  ist a.usgescliIossen, weni"i ihr keine Eiiizelweisung
zugrunde  iiegt,

§ !4  VorsNtz  än der  Hauptveysa.xt'aaxxNun,oa

(1.) DieHauptversatnmlungleitetderVorsitzendedesAufsicbtsrais,'beidessenVer-

hinderung e'tn anderes vom  Aufsieiitsrat.  zu bestimmendes  Aufsiehtsratsmitglied
der Alctionäre,

(2)  Der Versammlungsleiter  leitet die Ver}üandlungen  und besti:inmt c'lie Reihen-
folge  der Gegenstände der Tagesordmuig  sosvie die. Art  der Abstimnutng.

(3) Der VersammIungsleiter bestimmt  die Reihenfoige  der Redner und der Beliai'xd-
lung der Tagesor.dnungspunkte.  Er kann, soweit  gesetzlicli  zulässig, angemes-
sene Beschränkungen der Redezeit,  der Fragezeit  oder der Zl18alnrnengenOn1111e-
nen Rede- und Fragezeit &  den gaiizeri  I-Iauptversammlungsver1auf,  fur  ein-
zelne Gegenstände der Tagesordnung  und für  einzelne  Redner zu Begiru"i oder
während des Veriaufs der Hauptversanuitiung  festlegen  sowie, soweit  dies 'fflr
eine ordnungsgemäße Durchführung  der Hauptversammlung  erforderiieh  ist,
den Scli'iuss  der Debatte  anordnen.

Der Versananniungsleiter bestiinmt darübe.r liinaus  das Abstimmungsverfa!iren
und kann, soweit gesetziich zulässig,  eine voii  der Eir'iNadung abweichende  Rei-
lienfolge der Abstimmungsgegenstäncie bestinunen  und über die Zusatriianenfas-
sung votü sachliclü zusammengehörigen Besehlussgegenstände'n  zu einem Ab-
s'tiinmungspunkt  entsölieiden,
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§N5 BesebNusdtssu'xxg, Übeytraguxxg

(1) Die Beschfüsse der Hauptversammiurxg i.verden mit einfaeher Mehriieit  der ab-
gegebencn Stimmen gefasst, soweit niclit  das Gesetz oder diese Sa't.zung zwiri-

gend eine größere Mehföeit  vorsclireibei:i,

(2)  Jed.e Stückaktie  gewälyrt  eine  Stirnme,

(3)  Der Vorstand ist errnäclitigt, die vollstäxidige  oder teiJweise Biid-  und/oder  Ton-

übertragung der Hauptversanmfü:tng in eirier von iliin näher bestinunten Weise
zuzulassen; yvährend der Hauptversam.tnlung  steht dieses Recht niclit  dem Vor-
stand, sondern dem Versamnfüuügslciter  zu, Der Vorstand ist ferner ermäöhtigt

vorzusehen, dass die Aktioriäre  an der Hauptversanümlung auelü ohne Anwesen-
heit an deren Ort und ohne einen Bevollmäe,ittigten  tei]nehmen 'und sämtlielie
oder einzelne ibrer Reehte ganz oder teilweise  schriftiiöh  oder im Wege elekt-
ronischerN<ommunikation  ausüben könx.ieii. Soureit der Vorstand 'von diesen Er-
mächtigungen Gebrauch mae.ht., ist dies ixi der Einberufung  bekannt zu machen,

VL  .Jabresabseblnss,  Gr'ündungskosten

§ 16 .Jabresabsehluss

(l)  Der Vorsta.td hat innerhalb der gesetzlichen  Fristeii  die Bilanz, die Gewinn-  und
Verlustreclu'iung und deri Arföang (Jatu'esabsclfüxss) sowie den Lagebericl':it ftir
das vorangegangene Geschäftsjaltr  aufzustellen  und dem Aufsichtsrat  mit dem
Vorschiagüber dieVerwendung des Bilanzgewiniis  sowie dernAbschIussprüfer
vorzt'tlegen.

Der Aufsichtsrat 'iüat den Jaliresabseliluss, den Lageberic}it  sowie den Vorschlag
für die Verwendung des Bilanzgewimis  zu prüfen, Billigt  er nach Prüftuig  den
Jahresabsehluss, so ist dieser festgesteilt, sofem nielit  Vorstandund  Aufsicbtsrat
bescbließert, die Feststeilung des Jahresabschiusses der IE-Iauptversammiung zu
überlassen.

(2) Ste.llen Vorstaxid und Aufsichtsrai den Jahresabsclilt'tss fest, so können sie Be-
träge bis zur Höhe des Jahresübersehusses in die anderen Gewinnrüeklagen  ein-
stellen. Sie sind darüber hinaus ermäehtigt, bis zu eincnü yveiteren Viertel  des
Jahresüberschusses Beträge in die anderen GewinnrückJagen einzustelIen, so-
lange die anderen Gewinrxrücklagen die Hälfte  des Grundkapitals  niclit  überstei-
gen und soweit sie nach der Ei.nstelfüng die Hfüfte  des Grundkapitals  niclit  über-
st.eigen t'verde:ii,
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(3)  Steilt  ciie FNaupt.versamnfü'ing des Jaliresabsel"üuss fest, so körtner.i Betriige  bis
zur Hälfte  desJa.hresübersfüusses  in die anderen Ciewin.iirücklagen  eingcstelIt
werden,

(4)  i-3ciderBerechi'iungdes,pernäßAbs.(2)tmd(3)indieandereüGewinnrückl.agen

einzustellenden  Teils des Jahresüberschusses  sind vorab Beträge, di.e ixi die ge-

setzlietie  Rttcklage  einzustelien  sind, uiid  ein Verlustvortrag  voi"i'iJahresüber-

schuss abzuzielien.

§ !7  Gründ.tuigskosten

Die Gründcirigskosten  werden bis zt'i einer Hölie  VOII  5.000,00 Euro von der Gesell-
seiiaft  übernominen.


